


Statt die längst fällige Rechnung endlich zu bezahlen, schicken Sie sie laufend retour mit Pseudo­
Begründungen, welche bereits seit dem 1. Tag widerlegt sind! Ausser Schikanen, Kostenüber­
nahmeverweigerungen, Rechtsverweigerungen etc. kommt von Ihnen nichts. Zumindest nicht 
Positives resp. Konstruktives. 

Die Medikamenten-Rechnung von Dr. Jenzer stammt vom 3.1.08. Jetzt haben wir demnächst 
März und die Rechnung ist wegen Ihrem Verhalten immer noch nicht bezahlt! Nach Sozialhilfe­
recht ist das Schikanieren eines Klienten wie auch das künstliche Verschleppen einer Sache nicht 
statthaft. 

Arztzeugnis betr. MCS-gerechtem Wohnraum 
Zur Konkretisierung meiner Allergien habe ich Ihnen extra das neuste Arztzeugnis vom Februar 
2008 von Herrn Dr. med. Martin H. Jenzer am 20. Februar 2008 zugestellt. Die IV-Verfügung 
und das MEDAS-Gutachten kopiere ich Ihnen nicht noch extra, da es Ihnen ja offensichtlich nur 
darum geht, mich zu schikanieren. Bekanntermassen sind Sie nicht bereit, Kopie-Kosten zu 
übernehmen. Und nach dem ganzen Aufwand käme höchstwahrscheinlich der Spruch, die 
Unterlagen stammten ja noch aus dem Jahre 2005 und seien daher „nicht mehr aktuell". Mir 

{ genügt vollauf der unnötige Aufwand, den sie wegen einer zu zahlenden Medikamenten-
Rechnung plus Encasing-Bezügen veranstalten! (3 Stellen anfragen plus 2 Arztzeugnisse 
einreichen! Mit dem Resultat, dass Sie die Arroganz haben, besagte Medikaruenten-Rechnung 
nochmals zu retournieren. Und man die Sache einmal mehr vor den Regierungsrat bringen muss!) 

Nachweise Wohnraum 
Im Dezember 2007 habe ich mir ein Wohnhaus an der Dorfstrasse in Sattel angeschaut Das 
Objekt befindet sich wenige Häuser vom Sattler Gemeindehaus entfernt rechts Richtung 
Kantonsstrasse hinunter. Leider stellte sich das Objekt als nicht MCS-gerecht heraus (u.a. 
zahlreiche Laminatböden, kontaminierter Waschraum im Keller; angebaut eine separat vermietete 
Werkstatt. Adresse des Haus-Vemoieteg  

 
Zusätzlich zu meiner Person haken Frau Margarita Betschart, Schwyz, und Herr Stephane 
Geisseier, Hotel Alpina, Brunnen, für mich nach einem festen MCS-gerechten Wohnobjekt 
Ausschau. Sie können beide Personen anfragen: Es gab in der Region über den Winter kein 
geeignetes Objekt im Angebot Dass absolut nichts MCS-VerträgJiches anmietbar ist, verdeutlich 
ferner die Tatsache, dass ja auch die Sozialberatung Ingenbohl offensichtlich nichts gefunden hat, 

\ zumal ich ja kein einziges Wohnangebot von Ihnen, bekam. 
Wie aus der Vergangenheit bekannt ist Es hat keinen Sinn, Objekte (Mel____imiKe__häuser, 
moderne totgedämmte Sondermüll-Häuser im Minetgie-Standard) anzuschauen, wo man zum 
Vornherein weiss, dass sie nicht MCS-gerecht sind (resp. sein können). 

Preisanpassung Hotel Alpina 
Teuerungsbedingt musste das Hotel Alpina eine Preisanpassung vornehmen. Ich sende Ihnen 
beiliegend das Schreiben von Herrn Geisseier z.H. Ihrer Adresse vom 27. Februar 2008 (Beilage 
3) und bitte Sie, die neuen Preise in meinem Unterstützungsbudget ab März 2008 zu berück­
sichtigen. Es würde mich jedoch nicht ̂ wundern, wenn Sie dann trotz korrektem Wissen bewusst 
falsche Zahlen ins Budget einsetzen wie das die Fb Ingenbohl im Jahre 2007 auch schon gemacht 
hat. In diesem Fall würde/wird mir nichts anderes übrig bleiben, als bereits kommenden März 
einmal mehr eine Beschwerde einzureichen. 

Nochmals: Medikamenten-Rechnung Dt. Jenzer vom. 3.1.08 
Wie eingangs dieses Briefes erwähnt, wurde die CSS Versicherung betr. genannter Sache am 
31.1.08 bereits angefragt (Kopie bei Ihren Akten) resp. eine Rechnungskopie zwecks Abklärung 



dort eingereicht! Die CSS-Krankenkasse hat sich geweigert, die vorhergegangen Rechnung mit 
denselben Medikamenten zu bezahlen. Weshalb sollte dies plötzlich anders sein? 

Zu meiner Entlastung sende ich Ihnen die Medikamenten-Originakechnung vom 3.1.08 von Dr. 
Jenzer zum dritten Mal (!) zu mit der Bitte, diese endlich zu bezahlen! Wenn Sie immer noch 
glauben, die CSS-Krankenkasse müsse diese bezahlen, dann können Sie sie ja selber nochmals 
nach Luzem einschicken. Ich habe das  mit einer Kopie am 31.1.08 getan (analoge 
Schreiben an die Ausgleichskasse Schwyz, Abt. EL und IV-Stelle Schwyz.) Es wäre dubios, wenn 
staatliche Stellen wie eine EL oder IV eine Rechnungskopie für eine schriftliche Stellungnahme 
akzeptieren, aber eine Krankenkasse nicht. 
Letztlich ist es mir egal, wer diese Medikamenten-Rechnung von Dr. Jenzer bezahlt die CSS 
Krankenkasse oder die Gemeinde IngenbohL Wichtig ist, dass sie endlich bezahlt wird! 

Ihre Frau Lüthe hat mir seinerzeit gesagt, dass die Fb Ingenbohl durchaus in der Lage sei, das 
monatliche Unterstützungsbudget korrekt zu berechnen. Ich bin gespannt, ob dies unter Ihrer 
Regie ab März 2008 klappt. Ich ersuche um Überweisung anfangs Monat auf PC 60-4619-5, 
Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz. Und einmal mehr um direkte Bezahlung der Medika-

( ^ menten-Rechnung von Dr. Jenzer vom 3.1.08. 

Falls Sie sich neu korrekt verhalten, danke ich Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

- T - y 

Beilagen: 

- Beilage 1: Schreiben Ausgleichskasse Schwyz vom 14.2.08 
- Beilage 2: Schreiben IV-Stelle Schwyz vom 21.2.08 
- Beilage 3: Schreiben Preisanpassung Hotel Alpina, Brunnen, vom 27.2.08 



Service Center 
Postfach 2550 
6002 Luzern 

CSS-Serviceline 0844 277 277 
Telefax 05S 277 24 40 
www.css.ch 

Luzern, 03.03.08 / LS1A2A 
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CSS 
Versicherung 

Assurance 
Assicurazione 

Herr 
Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Versicherte Person: Urs Beeler / Kundennummer: 172-92-136 

KURZBRIEF 

| | Gemäss Ihrer Anfrage. 

[Xl Zur Information/Kenntnisnahme. 

] Irrtümlich erhalten. 

| | Bitte Beilage zusammen mit fehlender/n Seite/n einsenden. 

I | Duplikate, Kopien, Mahnungen und Einzahlungsscheine können nicht berücksichtigt werden. 

| | Bitte um Originalrechnung mit detaillierten Leistungsangaben. 

| 1 Retour, Sie sind nicht für die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei der CSS 
versichert. 

[ I Retour, für diese Leistung haben Sie bei der CSS keine Ergänzungsversicherung abgeschlossen. 

| | Diese Leistung kann infolge fehlender ärztlicher Verordnung nicht übernommen werden. 

] Bitte Beilage bei den angezeichneten Kreuzen ergänzen und uns zurücksenden. 

1 1 Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. 

I | Bitte rufen Sie Herrn unter Telefon Nummer an. 

Freundliche Grösse 

CSS Versicherung 
Service Center 

Lamona Steiner 
Sachbearbeiterin 

Kopien der Schreiben an H e r r Schertenleib 

Rechtsträger: CSS Kranken-Versicherung AC> für KVCJ-Venäehcrungen / CSS Versicherung AG für VVG-Vensicherungen 

http://www.css.ch


CH-6440 Brunnen 

'M 4lich Ferien. €> 

Seit, Depuis, Since 1875 

** Hotel und Ferienwohnungen 

Brunnen 
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Gemeinde Ingenbohl-Brui_neii 
Abteilung Soziales 
Zhv. Herrn Schertenleib 
6440 Brunnen 
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Preisanpassung 
Sehr geehrter Herr Schertenleib 

Aufgrund der allg. Teuerung sehen wir uns im Jahre 2008 gezwungen die Preise nach oben anzupassen. 

Herr U. Beeler wohnt seit April 2005 in unserem Hause zum Preis von CHF 45 während des Winters 
(jeweils Mitte/Ende November bis Palmsonntag) und von CHF 83 während der Sommerbetriebszeit. 

Im Jahre 2006 und im Jahre 2007 wurden keine Preisanpassungen vorgenommen. Solche werden 
üblicherweise jährlich an die Gäste weitergegeben. Leider handelt es sich in den meisten Fällen um 
Preiserhöhungen 

1. Januar -16. März 2008 Wrnterpreis CHF 45.00 (ohne Preisanpassung) 

16. März - ca. Mitte/Ende November 2008 
Sommerpreis CHF 83.00 + 2% Anpassung = CHF 84.50 (abgerundet) 

Ab ca. Mitte/Ende November 2008 
Winterpreis CHF 45.00 + 2% = CHF 46.00 (aufgerundet) 

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und sind auch weiterhin mit Freude 
bestrebt, Sie und Ihre Klienten bestens bedienen zu dürfen. 

Mitf-eun 

yah 
uitd Familie ' lotel Alpina. 6440 Brunnen. Vierwaldstättersee. Schweiz 

Wir sind stets und gerne für Sie da! Das kleinste 3-Sterne Hotel der Schweiz! 

Bewerten Sie Dir Hotel!!! Eine Aktion von Schweiz Tourismus www.MySwitzerla_id.corn/hoteIbewerh_ng 
Bitte beachten Sie auch die zahlreichen Bewertungen unserer Gäste. Vielen Dank 

Stephane Geisseier und Familie Gersauer Strasse 32 6440 Brunnen stay^alpira-brannen-ch www.alpina-lirunnen.ch Tel 0041 (0)418201813 

http://www.MySwitzerla_id.corn/hoteIbewerh_ng
http://www.alpina-lirunnen.ch


Service Cenrer 
Postfach 2550 
6002 Luzem 

CSS-Serviceline 0844 27? 2"" 
Telefax 058 277 24 40 
\v\v\v.css.ch 

CSS 
Versicherung 

Assurance 
Assicurazione 

Sozialberatung Ingenbohl 

Herr Patrick Schertenleib 

Parkstiasse 1 

6440 Brunnen 

c^ 
Luzem, 0 5 . 0 3 . 0 8 / L S I A2A 

Versicherte Person: Urs Beeler / Kundennummer : 172-92-136 

Mattatzenhül le 

Sehr geehrter Herr Schertenleib 

Wir nehmen Bezug auf das Schreiben von Herr L-rs Beeler. 

Solche Encasing - Bezüge stellen derzeit keine Pflichdeistung der obligatorischen KrankenpflegeverSi­
cherung (OKP) dar. E b e n s o sind aus den Ergänzungsversicherungen dafür keine Leistungen vorgese­
hen. 

Wir zählen auf Ihr Verständnis . Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Freundliche Grüsse 

CSS Versicherung 

Service Center 

X 

jMi/nVlüUer 
Teamleiterin 

Ramona Steiner 

Sachbearbeiterin 

Kopie des Schreibens an Herr Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

file:///v/v/v.css.ch


CSS 
Service Cenrer 
Postfach 2550 
6002 Luzern 

CSS-Serviceline 0844 277 2" 
Telefax 058 277 24 40 
www.css.ch 

Versicherung 
Assurance 

Assicurazione 

Sozialberatung Ingenbohl 
Herr Patrick Schertenleib 
Parkstrasse 1 
6440 Brunnen 

Luzern, 03.03.08 / LSIA2A 

Versicherte Person: Urs Beeler / Kundennummer: 172-92-136 
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Ablehnung Medikamente 

Sehr geehrter Herr Schertenleib 

Wir haben das Schreiben von Herr Urs Beeler erhalten. 

Zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) gehen die ärztlich verordneten Me­
dikamente, welche sich auf der Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) oder auf der Spezialitätenliste (SL) 
befinden. 

Das Medikament Biotin Biomed forte erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Aus diesem Grund können 
wir uns an den Kosten nicht beteiligen. 

Auch nicht vergütet werden - weder aus der OKP noch aus den bei der CSS geführten Ergänzungsver­
sicherungen - die Präparate der LPPV-Liste (Liste pharmazeutischer Präparate mit spezieller Verwen­
dung). Bei dieser Liste handelt es sich einerseits um namentlich aufgeführte, bei swissmedic registrierte 
Präparate bestimmter therapeutischer Gruppen und andererseits um allgemeine Produktegruppen ohne 
detaillierte Präparatebezeichnung, die nicht ausschliesslich der Heilanwendung dienen. 

Burgerstein Vitamin B Komplex ist in der LPPV aufgeführt. Eine Kostenübernahme ist somit nicht 
möglich. 

Wir zählen auf Ihr Verständnis. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Freundliche Grüsse * 

Teamleiterin 

m^ 
i/< 

-Karnona Steiner 
Sachbearbeiterin 

Kooie des Schreibens an Herr Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

http://www.css.ch
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LEISTUNGSABRECHNUNG 
Leistungsempfänger: 172-92-136 
Abrechnungs-Nummer: 239138007 

-> - *S 

3> 7 

~<£ css 
Versicherung 

Assurance 
Assicurazione 

Übertrag von Vorderseite 0.00 64.40 

Beeler Urs, 172-92-136 
Leistungsnummer 647040950 

Rückerstattung Ihr Kosten- Ihr Zu Ihren 
an Kunde anteil Guthaben Lasten 

r • 

Dr. Jenzer Martin 
Behandlung vom 21.11.2007 
Rechnungsbetrag CHF 213.00 

Nicht versicherte Kosten 
Postversand 
Diese Kosten sind im Rahmen der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
sowie der CSS Ergänzungsversicherungen nicht 
versichert. 
Biotin Biomed 
Diese Kosten können im Rahmen Ihrer Versi­
cherungsdeckung nicht übernommen werden. 
Burgerstein Vitamin B Komplex 
Produkt gehört zur LPPV (Liste der 
pharmazeutischen Präparate mit spezieller 
Verwendung). Diese Kosten sind nicht 
versichert. 

Summen in CHF 

Ihr Kostenanteil in CHF 

213.00 213.00 

8.00 .00 

178.00 

27.00 

178.00 

27.00 

0.00 64.40 

64.40 

Übersicht Kostenbeteiligung 
Beeler Urs, Kundennummer 172-92-136 

Behandlungsjahr 2008 (inkl. dieser Abrechnung) 
Obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) Jahresfranchise 

Selbstbehalt 

max. Betrag 
300.00 
700.00 

in Rechnung gestellt 
300.00 

43.15 

PRD.ZAVE.WZEAO.APK2.Dn80227.T001354_38.TXT/2702/02510/0004613 Seite: 2 / 2 
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Ausgleichskasse Schwyz • IV-Stelle Schwyz 

AHV-IV 

Vers.-Nr. 151.63.269.144 

Datum: 
Rückfrage an: 
Telefon: 

21.02.2008 /cs/af 
Claudia Schmidig 
041 819 05 61 

Herr 
Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Gesuch vom: 04.02.2008 

• Mitteilung: 
Keine Kostengutsprache für Encasing-Bezüge und Krankheitskosten 

zpm\ 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Wir haben den Anspruch auf Encasing-Bezüge und Krankheitskosten geprüft. 

Einfache und zweckmässige Hilfsmittel übernehmen wir, wenn sie 
- in der abschliessenden Liste der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln enthalten sind 

oder 
- einer dort aufgeführten Hilfsmittelkategorie zugeordnet werden können (Art. 21 des Bundesge­

setzes über die Invalidenversicherung (IVG)). 

Encasing-Bezüge sind in dieser Liste nicht aufgeführt und können keiner der Hilfsmittelkategorien 
zugeordnet werden. 

Krankheitskosten für Erwachsene können von der Invalidenversicherung nicht übernommen 
werden. 

Wir teilen Ihnen deshalb mit: 

Das Leistungsbegehren wird abgewiesen. 

Bitte Rückseite beachten 

Postanschrift: Postfach 53, 6431 Schwyz, Adresse: Rubiswilstrasse 8, Ibach/SZ, Telefon: 041 819 04 25, Telefax: 041 819 05 25 

BasisdokumentT4704.DOC 
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AHV-Nr. 151.63.269.144- Urs Beeler 

Wichtige Hinweise 

Mitteilung 
Sie können schriftlich eine beschwerdefähige Verfügung verlangen. Das Gesuch ist kurz zu 
begründen und unterzeichnet bei der IV-Stelle Schwyz, Postfach 53, 6431 Schwyz einzureichen. 

Mit? freundlichen Grössen 

wyz 

Kopie 
• IV-Stelle 
• Sozialberatung Ingenbohl, Patrick Schertenleib, Postfach 254, 6440 Brunnen 

Postanschrift: Postfach 53, 6431 Schwyz, Adresse: Rubiswilstrasse 8, Ibach/SZ, Telefon: 041 819 04 25, Telefax: 041 819 05 25 




